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Fläche für

Kompensationsmaßnahmen:

ca. 4.976 qm

Teilfläche vom Flurstück  71/4

Als Kompensationsmaßnahme

wird an den Erlenbruch

angrenzend, ein Streifen von 25

m Breite aus der landwirt-

schaftlichen Nutzung genommen

und extensiviert.

Im südlichen Teilstück der

Grünfläche werden

20 Stellplätze (hergestellt mit

versickerungsfähiger Oberfläche)

und 1 Longierzirkel (dieser aller-

dings als Hartplatz) zugelassen.

Überdachungen jedweder Art

werden nicht zugelassen.
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PLANZEICHNUNG

-TEIL  A-

M 1 : 500

VERFAHRENSVERMERKE

Aufgrund des § 10 BauGB  wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom

............................................  folgende Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 3 "An der Dorfstraße,

nördlich Mühlenweg" der Gemeinde Ahlefeld-Bistensee bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem

Text (Teil B) erlassen:

1. Aufgestellt  aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ........................

und erneut am .................................  Die Beschlüsse wurden durch Aushang ortsüblich bekannt

gemacht. Ein Umweltbericht wird erstellt.

2. Die frühzeitige Information der Öffentlichkeitnach § 3(1) BauGB  fand durch Veranstaltung am

................................. statt.

3. Die frühzeitige Information und Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher

Belange nach § 4(1) BauGB erfolgte mit Schreiben vom ...............................

4. Die Gemeindevertretung hat am ................................. den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 3

"An der Dorfstraße, nördlich Mühlenweg" beschlossen und zur Auslegung bestimmt. Die Be-

gründung wurde gebilligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 3 "An der Dorfstraße, nördlich Mühlenweg", bestehend aus

Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom

................................. bis .................................während der Dienststunden nach § 3(2) BauGB

öffentlich ausgelegen  Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen

während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich und zur Niederschrift abgegeben

werden können und den Hinweisen zu vorliegenden umweltrelevanten Informationen durch

Aushang vom................................. bis .................................ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt

der Bekanntmachung der Auslegung des Planentwurfes und die nach § 3(2) BauGB

auszulewgenden Unterlagen wurden unter www.internetadresse ins Netz gestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,

wurden gemäß § 4(2) BauGB  am ........................................ zur Abgabe einer Stellungnahme

aufgefordert.

Ahlefeld-Bistensee, den ..........................................

       ..........................................................

   Der Bürgermeister

    - Detlef Kroll -

7. Der katastermäßige Bestand  am.................................sowie die geometrischen Feststellungen der

neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.

Rendsburg, den ..........................................

       ..........................................................

     Thore Overath

                 
(Öffentl.best.Vermessungsingenieur)

8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und

sonstigen Trägern öffentlicher Belange am ........................................ geprüft. Das Ergebnis wurde

mitgeteilt.

9. Die Gemeindevertretung hat den  Bebauungsplabn Nr. 3 bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und

dem Text (Teil B) am ........................................ als Satzung beschlossen und die Begründung

gebilligt.

10. Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 3 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem

Text (Teil B) wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Ahlefeld-Bistensee, den ..........................................

       ..........................................................

   Der Bürgermeister

    - Detlef Kroll -

11. Der Beschuss der Gemeindevertretung sowie die Internetadresse der Gemeinde und Stelle, bei der

der Plan mit Begründung auf die Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten

eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, ist vom........................................

bis ........................................ durch Aushang im Bekanntmachungskasten ortsüblich bekannt

gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens-

und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden

Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend

zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die

Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen.

Die Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 3 ist hiermit am ........................................ in Kraft

getreten.

Ahlefeld-Bistensee, den ..........................................

       ..........................................................

   Der Bürgermeister

    - Detlef Kroll -

Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I. S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2

des Gesetzes vom 17.Juli 2017 (BGBl. I. S.2808), sowie die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I. S. 3786), sowie der Verordnung über die Ausarbeitung der

Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - Plan V 90)  vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I.S. 58) zuletzt

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017(BGBl. I.S. 1057) .

TEXT - TEIL B

Textliche Festsetzungen

Planungsrechtliche Festsetzungen

1. In dem gemäß § 11 (2) BauNVO ausgewiesenen Sonstigen Sondergebiet (SO) "Tierklinik für Pferde" wird

festgesetzt, dass die folgenden Nutzungen zugelassen sind:

1.1. Eine Tierklinik für Pferde mit dem Hauptgebäude der Tierklinik mit Pferdeboxen, Paddockboxen,

Behandlungsräumen, Aufenthaltsräumen OP-Raum, Büroraum und Empfang, Sanitäreinrichtungen,

Apotheke und Garagen

1.2. Im Sonstigen Sondergebiet (SO) „Tierklinik für Pferde“ ist im Bereich des Hauptgebäudes für bis zu 40 %

der Geschossfläche die Nutzung Wohnen zugelassen.

1.3. Nebengebäude mit integrierter Isolierbox, Roundpen (Longierzirkel) mit weichem Boden und mit hartem

Boden sowie Stellplätze für Kunden und Mitarbeiter und die Zuwegung.

1.4. Anlagen für Entsorgungseinrichtungen die zum Betrieb der Tierklinik erforderlich sind.

2. Für die gemäß § 9 (1) Nr. 22 BauGB ausgewiesene Fläche für Stellplätze und Nebenanlagen wird

festgesetzt, dass die folgenden Nutzungen zugelassen sind:

2.1. Nicht überdachte Stellplätze und deren Zufahrt, Zufahrtswege zur inneren Erschließung der

Gesamtanlage, Nebenanlagen wie Longierzirkel.

Grünordnerische Festsetzungen

3. Für die gemäß § 9 (1) Nr. 25 BauGB festgesetzte Erhaltung und Neuanpflanzung von Bäumen sind

innerhalb der angrenzenden Grundstücksflächen Baumscheiben mit einem Radius von 5,00 m, vom

jeweiligen Stammfuß gemessen, in versickerungsfähigen Materialien und Oberflächenbefestigungen

herzustellen.

4. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen und zur Sicherung des lokalen Erhaltungszustandes des östlich

angrenzenden Erlenbruchs ist das Plangebiet zum Erlenbruch mit einem ortsfesten Zaun dauerhaft

abzugrenzen. Die Einfriedung hat auch die Maßnahmenfläche innerhalb des Plangeltungsbereiches zu

umfassen und ist dauerhaft zu sichern und zu erhalten.

5. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen und zur Sicherung des lokalen Erhaltungszustandes des östlich

angrenzenden Erlenbruchs sind Unterkellerungen und Grundwasserabsenkungen unzulässig. Grund-

wasserabsenkungen sind auch während der Bauphase untersagt.

6. Das Urgelände ist durch die Vornutzung überformt. Es wird festsetzt, dass Aufschüttungen zur

Baufeldvorbereitung bis zu 0,50 m allerhöchsten jedoch bis zur Höhe der Fahrbahndecke des östlichen

Fahrbahnrandes der Dorfstraße gemittelt auf der Länge der daran angrenzenden Grundstücksgrenze

zugelassen sind.

7. Die Festlegung erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation des Eingriffs erfolgt außerhalb des

Plangeltungsbereiches auf dem Flurstück 71/4 in einer Größenordnung von ca. 4.976 m². Die Zuordnung

der Maßnahmen erfolgt auf der Grundlage des § 200a BauGB. Auf dem Flurstück sind die maßnahmen des

grünordnerischen Fachbeitrages umzusetzen.

8. Es wird festgesetzt, dass innerhalb der gemäß § 9(1)15 BauGB festgesetzten und gemäß § 9(1) 10 BauGB

von Bebauung freizuhaltender privaten Grünfläche Zufahrtswege und Stellplätze in wassergebundener

Decke und versickerungsfähigem Untergrund erstellt werden dürfen. Des Weiteren darf ein Longierplatz mit

20 m² Durchmesser mit hartem Boden innerhalb dieser Fläche errichtet werden.

Nachrichtliche Übernahmen nach § 9 (6) BauGB

9. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) ist die

Entnahme von Bäumen, Büschen und Hecken außerhalb der Brutzeit, nur im Zeitraum vom 01.Oktober bis

28. Februar eines jeden Jahres zulässig. Ausnahmen bedürfen der gesonderten Genehmigung durch die

zuständige Fachbehörde (Untere Naturschutzbehörde).

10.Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG für an und in Gebäuden brütenden

Vogelarten sind Gebäudeabbrüche und wesentliche Umbauten außerhalb der Brutzeit, also zwischen dem

01. Oktober und dem 28. Februar eines jeden Jahres durchzuführen.
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Gemeinde Ahlefeld - Bistensee

Bebauungsplan - geänderter Entwurf zur  

"An der Dorfstraße, nördlich Mühlenweg"

6. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

III. Darstellung ohne Normcharakter

vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksbezeichnung

26

 2

Bemaßung
6

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GRZ 0,6

GH max. 9,00 m

Grundflächenzahl mit Dezimalzahl

maximale Gebäudehöhe der baulichen Anlagen, Bezugshöhe ist  

3. Bauweise, Baulinie, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Nr. 20 BauGB sowie § 9(1) Nr. 15 BauGB )

I. Festsetzungen

SO

Sonstiges Sondergebiet § 11(2) BauNVO

ERLÄUTERUNGEN, RECHTSGRUNDLAGE

Oberkante Fahrbahnmitte Dorfstraße, gemittelt auf der Länge

Einfahrtsbereich vom Mühlenweg

Luftbild zur Übersicht

SATZUNG DER GEMEINDE AHLEFELD-BISTENSEE ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 3

"An der Dorfstraße/ nördlich der Straße Mühlenweg"

für das Gebiet des ehemaligen Kläranlagengeländes

Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B)  - geänderter Entwurf zur erneuten Beteiligung nach § 4a(3) BauGB -

Sommer

Umgrenzung von Flächen die von Bebauung freizuhalten sind

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

IV. Hinweise

1. Das Plangebiet liegt innerhalb des Uferschutzstreifen von 50 m zum See. Eine Bebauung innerhalb

des Schutzstreifens bedarf der Ausnahmegenehmigung durch die UNB. Diese wird mit Aufstellung

des Bebauungsplanes beantragt und wurde in Aussicht gestellt.

2. Für die dargestellten Radien von 103 m (hälftiger Radius nach Geruchs-Immissionsgutachten) und

206 m (Immissionsradius) gilt, dass die Nutzung Wohnen nur außerhalb des hälftigen Radius von 103

m zugelassen wird.

3. Auf dem Flurstück 

71

3

 hat sich eine Bestockung herausgebildet, die nach Landeswaldgesetz als Wald

zu betrachten ist. Danach ist ein Abstand von 30 m von Bebauung freizuhalten. Einer Unterschreitung

auf 20 m wurde in Aussicht gestellt und ist gesondert zu beantragen.

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

hier: Behelfszufahrt Nordseite  

Erhaltung und Schutz  von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Abbruch von Bestandsgebäuden

Anfahrsicht und Annäherungssicht

Bestandsgebäude

erneuten Beteiligung nach § 4a (3) BauGB

GFZ 1,2
Geschossflächenzahl mit Dezimalzahl

II
Zahl der zulässigen Vollgeschosse

offene Bauweise
O

Pultdach, Satteldach
Pult, SD

private Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Fläche für Maßnahmen zugunsten des Naturschutzes § 9 (20) BauGB

Geruchsimmissionsradien, hälftig 103 m und voll 206 m

Pumpstation Abwasser

Tierklinik für Pferde

der daran angrenzende Grundstücksgrenze

Umspannstation Strom

II. Nachrichtliche Übernahmen nach § 9(6) BauGB

Landschaftsschutzgebiet

Umgrenzung Landschaftsschutzgebiet

Bodendenkmal

Anbauverbotszone Kreisstraße 2, § 29 StrG 15 m

Uferzone Gewässer I. Ordnung, 50,00 m

Abstand Wald, 30 m

Siedlungsflächen, baulich genutzt

D

L

A 09.04.18Änderung des Plangeltungsbereiches, Abstimmungen mit den Fachbehörden So

Ortsdurchfahrtstein OD 

gesetzlich geschützes Biotop, Erlenbruch

B 09.01.19Ergänzung Kompensationsfläche und Änderungen nach Abwägungsergebnis So

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und NebenanlagenUmgrenzung von Flächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB)

C 14.08.19Ergänzung Änderungen nach Abwägungsergebnis zu § 4a(3) BauGB So

Es gelten die Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90 und die Baunutzungsver-
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ordnung (BauNVO) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gütligen Fassung
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